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1. Satzung über die Regelung der Verhältnisse auf den Friedhöfen in der Stadt 
Kalkar vom 17. März 2023 

 
Aufgrund § 4 des Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz NRW) vom 
17.06.2003 (GV. NRW. S. 313), zuletzt geändert durch Artikel 71 des Gesetzes vom 01.02.2022 (GV. 
NRW. S. 122) und § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Kalkar in seiner Sitzung am 
16:03:2023 folgende Satzung über die Regelung der Verhältnisse auf den Friedhöfen in der Stadt Kalkar 
beschlossen: 
 

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

§ 1 
Geltungsbereich 

 

Diese Friedhofssatzung gilt für den in der Stadt Kalkar vorhandenen kommunalen Friedhof im Stadtteil 
Kalkar und die in den Stadtteilen Altkalkar, Hönnepel, Grieth, Niedermörmter und Wissel liegenden, städ-
tisch verwalteten, kircheneigenen Friedhöfe sowie für die Friedhofshalle in Kalkar und die Leichenhallen 
in Appeldorn, Hönnepel, Grieth und Wissel. 
 

§ 2 
Friedhofszweck 

 

(1) Die Friedhöfe dienen der Bestattung der Toten (Leichen sowie Tot- und Fehlgeburten) und Beiset-
zung von deren Aschen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Stadt Kalkar waren oder ein Recht 
auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Darüber hinaus dienen die Friedhöfe 
auch der Bestattung der aus Schwangerschaftsabbrüchen stammenden Leibesfrüchte, falls die 
Eltern Einwohner der Stadt Kalkar sind. 

 
(2) Eine Beisetzung von nicht in der Stadt Kalkar wohnhaften Verstorbenen auf einem städtischen 

Friedhof ist für jede Beisetzungsform unter Einhaltung der übrigen satzungsrechtlichen Bestim-
mungen möglich, wenn die Verstorbenen die überwiegende Zeit ihres Lebens einen Wohnsitz in 
Kalkar hatten oder ein Verwandter ersten Grades in gerader Linie bzw. Geschwister der Verstor-
benen ihren Wohnsitz in Kalkar haben. Nutzungsrechte nach § 16 für Wahlgräber bleiben davon 
unberührt. 

 
§ 3 

Aufsicht und Verwaltung 
 

(1) Die Aufsicht über die in § 1 angeführten Friedhöfe und Friedhofseinrichtungen und ihre Verwaltung 
obliegt der Friedhofsverwaltung. In ordnungsrechtlicher und insbesondere in gesundheitsaufsicht-
licher Hinsicht unterstehen die Friedhöfe der Aufsicht der zuständigen Behörden. Die auf diesem 
Gebiet ergangenen Rechtsvorschriften sind zu beachten. 

 
(2) Es werden für jeden Friedhof gesondert geführt: 

a) ein Verzeichnis der beigesetzten Verstorbenen mit laufender Nummer der verliehenen Grä-
ber, sowie ein Namensverzeichnis; 

 
b) zeichnerische Unterlagen (Gesamtplan, Belegungspläne usw.). 

 
§ 4 

Schließung und Entwidmung 
 

(1) Die Friedhöfe können aus zwingenden Gründen ganz oder zum Teil durch Beschluss des Rates 
der Stadt für weitere Bestattungen gesperrt (Schließung) oder einer anderen Verwendung zuge-
führt werden (Entwidmung).  

 Zwingende Gründe für die Schließung kircheneigener Friedhöfe können nur bei Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung vorliegen. 
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(2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen ausgeschlossen. Soweit durch 
Schließung das Recht auf weitere Bestattungen in Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten erlischt, 
wird dem Nutzungsberechtigten für die restliche Nutzungszeit bei Eintritt eines weiteren Bestat-
tungsfalles auf Antrag eine andere Wahlgrabstätte/Urnenwahlgrabstätte zur Verfügung gestellt. 
Außerdem kann er die Umbettung bereits bestatteter Leichen oder Urnen verlangen. 

 
(3) Durch die Entwidmung geht die Eigenschaft des Friedhofs als Ruhestätte der Toten verloren. Die 

Bestatteten werden, falls die Ruhezeit (bei Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten) bzw. die 
Nutzungszeit (bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten) noch nicht abgelaufen ist, auf Kosten 
der Stadt in andere Grabstätten umgebettet. 

 
(4) Schließung oder Entwidmung werden öffentlich bekannt gegeben. Der Nutzungsberechtigte einer 

Wahlgrabstätte/Urnenwahlgrabstätte erhält außerdem einen schriftlichen Bescheid, wenn sein 
Aufenthalt bekannt oder ohne besonderen Aufwand zu ermitteln ist. 

 
(5) Umbettungstermine werden einen Monat vorher öffentlich bekannt gemacht. Gleichzeitig sind sie 

bei Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten einem Angehörigen des Verstorbenen, bei Wahl-
grabstätten/Urnenwahlgrabstätten dem Nutzungsberechtigten mitzuteilen. 

 
(6) Ersatzgrabstätten werden von der Stadt auf ihre Kosten in ähnlicher Weise wie die Grabstätten auf 

den entwidmeten oder außer Dienst gestellten Friedhöfen/Friedhofsteilen hergerichtet. Die Ersatz-
wahlgrabstätten werden Gegenstand des Nutzungsrechtes. 

 
II. ORDNUNGSVORSCHRIFTEN 

§ 5 
Öffnungszeiten 

 

(1) Die Friedhöfe sind durchgehend geöffnet. Die Friedhofsverwaltung behält sich vor, die Öffnungs-
zeiten durch Aushang an den Eingängen einzuschränken. 

 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann aus besonderem Anlass das Betreten eines Friedhofes oder einzel-

ner Friedhofsteile vorübergehend untersagen. 
 

§ 6 
Verhalten auf den Friedhöfen 

 

(1) Jede Person hat sich auf den Friedhöfen der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Die 
Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. 

 
(2) Wer gegen die Ordnungsvorschriften handelt oder die Anordnung der Aufsichtsperson nicht be-

folgt, kann vom Friedhof verwiesen werden. 
 
(3) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet: 

 a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art, ausgenommen Kinderwagen und Rollstühle sowie Fahr-
zeuge der Friedhofsverwaltung und der für den Friedhof zugelassenen Gewerbetreibenden, 
zu befahren; 

b) Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anzubieten oder diesbezüglich zu werben; 
c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten auszuführen; 

 d) ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne Zustimmung der Friedhofsverwal-
tung gewerbsmäßig zu fotografieren; 

e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen der  Bestattungs-
feier notwendig und üblich sind; 

f) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstätten zu verunreinigen, zu beschä-
digen sowie Rasenflächen und Grabstätten unberechtigt zu betreten; ebenso ist es nicht er-
laubt, außerhalb der Gräber Pflanzungen vorzunehmen; 

 g) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern; 
 h) Tiere frei laufen zu lassen; Verunreinigungen durch Tiere sind zu entfernen; 

i) zu lärmen, zu spielen und zu lagern; 
j) Sträucher, Bäume oder Anpflanzungen außerhalb der Grabstätten zu beschneiden oder zu 

entfernen, selbst wenn diese störend oder hinderlich für die Grabstätten sein sollten; in sol-
chen Fällen ist bei dem Friedhofsgärtner oder bei der Friedhofsverwaltung die erforderliche 
Beseitigung zu erbitten; 
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k) außerhalb der Grabstätten, über die man ein Nutzungsrecht hat, Pflanzen, Sträucher und 
sonstige mit dem Grund und Boden fest verbundene Gegenstände ohne Erlaubnis der Stadt 
mitzunehmen. 

 
(4) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofes 

und der Ordnung auf ihm vereinbar sind. 
 
(5) Totengedenkfeiern (mit Ausnahme christlicher Gedenkfeiern) und andere nicht mit einer Bestat-

tung zusammenhängende Veranstaltungen bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 
Sie sind spätestens drei Tage vorher anzumelden. 

 
§ 7 

Gewerbliche Betätigung auf den Friedhöfen 
 

(1) Gewerbliche Tätigkeiten auf dem Friedhof sind nach Maßgabe der folgenden Regelungen zu- 
lässig.  

 
(2) Gewerbetreibende haben ihre Tätigkeit der Friedhofsverwaltung spätestens zwei Wochen vor Be-

ginn der erstmaligen Ausführung von Arbeiten anzuzeigen. Gewerbliche Tätigkeiten sind zulässig, 
sofern ein Nachweis über das Bestehen einer die Tätigkeit abdeckenden Haftpflichtversicherung 
bei einem Versicherungsunternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
der Europäischen Freihandelsassoziation geführt werden kann. Im Fall von Gewerbetreibenden, 
die ihren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder der Europäischen Frei-
handelsassoziation haben, steht die Anzeige der Tätigkeit gegenüber einer hierfür zuständigen 
Stelle auf Ebene der Europäischen Union, der Europäischen Freihandelsassoziation, des Bundes 
oder des Landes Nordrhein-Westfalen der Anzeige gegenüber der Friedhofsverwaltung gleich. 
 

(3) Die Friedhofsverwaltung kann ein Tätigkeitsverbot verhängen, wenn Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass ein Gewerbetreibender in fachlicher, betrieblicher oder persönlicher Hinsicht 
unzuverlässig ist. Bezüglich der Einbringung von Grabmalen und sonstigen Anlagen wie Grabein-
fassungen setzt die Anerkennung der fachlichen Zuverlässigkeit insbesondere voraus, dass die 
Gewerbetreibenden aufgrund ihrer Ausbildung in der Lage sind, unter Beachtung der örtlichen Ge-
gebenheiten des stadteigenen und der kommunalen verwalteten Friedhöfe der Stadt Kalkar 

 
 a) die angemessene Gründungsart zu wählen und die erforderlichen Fundamentabmessungen 

zu berechnen, 
 b) für die Befestigung der Grabmale das richtige Befestigungsmaterial auszuwählen, zu dimen-

sionieren und zu montieren und 
 c) die Standsicherheit von Grabmalen zu beurteilen. 
 
 Gewerbetreibende, die unvollständige Anträge vorlegen oder nicht korrekt dimensionierte Abmes-

sungen von sicherheitsrelevanten Bauteilen in den Anträgen benennen oder sich bei der Ausfüh-
rung der Fundamentierung, der Bemaßung und der Befestigung der Grabmale nicht an die in den 
Anträgen genannten Daten halten, können allein aus diesem Grund als fachlich unzuverlässig ein-
gestuft werden. Die Entscheidung ergeht durch schriftlichen Verwaltungsakt. 

 
(4) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die Friedhofssatzung und die dazu ergan-

genen Regelungen sowie alle sonstigen Gesetze, Verordnungen und die Bestimmungen der Un-
fallverhütungsvorschriften zu beachten. Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die sie 
oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf den Friedhöfen schuldhaft verur-
sachen. 

 
(5) Gewerbliche Arbeiten und genehmigungspflichtige Veränderungen auf den Friedhöfen dürfen nur 

Montag bis Freitag 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr ausgeführt werden. Die Friedhofsverwaltung kann Ver-
längerungen der Arbeitszeiten zulassen. In allen Fällen, in denen die Stadt das Betreten des Fried-
hofes aus besonderem Anlass vorübergehend untersagt hat, sind gewerbliche Arbeiten ganz ver-
boten. Gewerbetreibende müssen sich bei potentiell störenden Tätigkeiten vor Arbeitsantritt bei 
der Friedhofsverwaltung vergewissern, dass zu diesem Zeitpunkt keine Beisetzung stattfindet und 
diese dadurch gestört wird. 
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(6) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf den Friedhöfen nur an 
den von der Friedhofsverwaltung genehmigten Stellen gelagert werden. Bei Beendigung der Ar-
beiten sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. 
Gewerbliche Geräte dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen der Friedhöfe gereinigt 
werden. 

 
III. ALLGEMEINES BESTATTUNGSVORSCHRIFTEN 

§ 8 
Anzeigepflicht und Bestattungszeit 

 

(1) Jede Bestattung bzw. Beisetzung ist bei der Friedhofsverwaltung anzumelden. Die Anmeldung 
einer Bestattung hat unverzüglich nach Vorliegen der Voraussetzungen des § 13 Abs. 1 BestG 
NRW zu erfolgen. Der Bestattungs- bzw. Beisetzungstermin kann nur im Einvernehmen mit der 
Friedhofsverwaltung und nicht durch sonstige Beteiligte verbindlich vereinbart werden. 

 Der Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen beizufügen: 

a) Sterbeurkunde, 
b) Kostenübernahmeerklärung für die Bestattungskosten, 
c) bei Urnenbeisetzungen zusätzlich der Einäscherungsnachweis, 
d) bei Verstreuungen zusätzlich eine persönliche Willenserklärung des Verstorbenen zur Beiset-

zung auf dem Aschenstreufeld und zum eventuellen Wunsch der namentlichen Nennung auf 
der Stele, zusätzlich die Kostenübernahmeerklärung, 

e) bei Bestattungen im ausgewiesenen Grabfeld für die religiöse Gruppe der Eziden zusätzlich 
der Nachweis der Zugehörigkeit zum Ezidentum, 

f) Kostenübernahmeerklärung für die Grabplatten der Rasen- und Urnenrasenreihengräber so-
wie für Namenstafeln und Bronzeblätter der pflegefreien Urnenwahlgräber und pflegefreien 
Urnenbaumgräber. 

 
(2) Wird eine Bestattung bzw. Beisetzung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte/Urnenwahlgrab-

stätte beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen. 
 
(3) Die Friedhofsverwaltung setzt Ort und Zeit der Bestattung bzw. Beisetzung fest. Gleichzeitig hat 

die Friedhofsverwaltung die Lage des Grabes, sowie die Personalien des Verstorbenen zur Ein-
tragung in das Friedhofsregister festzustellen. Die Bestattungen bzw. Beisetzungen erfolgen re-
gelmäßig montags bis freitags; die Friedhofsverwaltung gibt für diese Tage feste Beisetzungster-
mine vor. In besonderen Fällen kann die Friedhofsverwaltung Bestattungen an Samstagen oder 
Feiertagen zulassen.  

 
(4) Die Bestattung kann frühestens nach vierundzwanzig Stunden erfolgen. Die örtliche Ordnungsbe-

hörde kann eine frühere Bestattung aus gesundheitlichen Gründen anordnen oder auf Antrag von 
Hinterbliebenen genehmigen, wenn durch ein besonderes, aufgrund eigener Wahrnehmung aus-
gestelltes Zeugnis einer Ärztin oder eines Arztes, die nicht die Leichenschau nach § 9 BestG 
durchgeführt haben, bescheinigt ist, dass die Leiche die sicheren Merkmale des Todes aufweist 
oder die Verwesung ungewöhnlich fortgeschritten und jede Möglichkeit des Scheintodes ausge-
schlossen ist. 

 
(5) Erdbestattungen und Einäscherungen müssen innerhalb von zehn Tagen nach Eintritt des Todes 

erfolgen. Aschen müssen spätestens sechs Wochen nach der Einäscherung bestattet werden, 
anderenfalls werden sie auf Kosten der oder des Bestattungspflichtigen in einer Urnenreihengrab-
stätte bestattet. Auf Antrag hinterbliebener Personen oder deren Beauftragter können diese Fristen 
von der Ordnungsbehörde verlängert werden. 

 
(6) Die fristgerechte Beisetzung der Totenasche ist innerhalb von sechs Wochen dem Krematorium 

durch Bescheinigung des Friedhofsträgers nachzuweisen. Dieser stellt hierfür dem Hinterbliebe-
nen eine solche Bescheinigung aus. 
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§ 9 

Särge und Urnen 
 

(1) Unbeschadet der Regelung des § 19 sind Bestattungen grundsätzlich in Särgen oder Urnen vor-
zunehmen. 

 
(2) Behältnisse zur Beisetzung von Aschen und zur Bestattung von Toten (Särge, Urnen und Überur-

nen), deren Ausstattung und Beigaben sowie Totenbekleidung müssen so beschaffen sein, dass 
die chemische, physikalische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwas-
sers nicht nachteilig verändert wird und ihre Verrottung und die Verwesung der Leichen innerhalb 
der Ruhezeit ermöglicht wird. Maßnahmen, bei denen den Toten Stoffe zugeführt werden, die die 
Verwesung verhindern oder verzögern, bedürfen der Genehmigung des Friedhofsträgers. Die 
Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von Feuchtigkeit aus-
geschlossen ist. 

 
(3) Die Särge müssen der Körpergröße der Leichen entsprechen. Sie dürfen höchstens 2,05 m lang, 

0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforder-
lich, ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen. 

 
(4) Für die Bestattung in vorhandenen gemauerten Grüften sind nur Metallsärge oder Holzsärge mit 

Metalleinsatz zugelassen, die luftdicht verschlossen sind. 
 

§ 10 
Ausheben der Gräber 

 

(1) Die Gräber werden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bau- und Betriebshofes ausge-
hoben und wieder verfüllt. Das Zuschütten des Grabes kann auf Antrag auch durch Dritte vorge-
nommen werden. 

 
(2) Die Tiefe des Grabes beträgt bis zur Oberkante des Sarges 

a) bei Personen über 5 Jahren: 1,00 m; 
b) bei Personen unter 5 Jahren: 0,90 m. 

 
(3) Die Tiefe des Urnengrabes beträgt bis zur Oberkante der Urne: 0,65 m. 
 
(4) Die Gräber für Erdbestattungen sollen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände 

getrennt sein. 
 
(5) Die oder der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör einschließlich Baum- und Strauchbestand - 

soweit erforderlich - vorher entfernen zu lassen. Sofern beim Ausheben der Gräber Grabmale, 
Fundamente oder Grabzubehör durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bau- und Be-
triebshofes entfernt werden müssen, sind die dadurch entstehenden Kosten nach Aufwand durch 
die Nutzungsberechtigte oder den Nutzungsberechtigten der Friedhofsverwaltung zu erstatten. 

 
§ 11 

Ruhefristen 
 

(1) Die Ruhefrist bei Erdbestattungen bis zur Wiederbelegung beträgt grundsätzlich 25 Jahre, bei Grä-
bern für Kinder unter 5 Jahren 20 Jahre. Im Einzelfall kann auf besonderen Antrag diese Frist un-
terschritten werden, jedoch nicht unter 20 Jahre. 

 
(2) Die Ruhefrist bei Urnen- und Aschebestattungen beträgt 25 Jahre. 
 
(3) Auf dem städtisch verwalteten Friedhof in Hönnepel beträgt die Ruhefrist bei Erdbestattungen auf-

grund der Bodenbeschaffenheit bis zur Wiederbelegung 30 Jahre. 
 

§ 12 
Umbettungen 

 

 
(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden. 
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(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der sonstigen gesetzlichen Vor-
schriften, der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Zustimmung kann nur bei Vor-
liegen eines wichtigen Grundes erteilt werden. Bei Umbettungen innerhalb der Stadt im ersten Jahr 
der Ruhezeit nur bei Vorliegen eines dringenden öffentlichen Interesses. Umbettungen aus einer 
Reihengrabstätte/Urnenreihengrabstätte in eine andere Reihengrabstätte/Urnenreihengrabstätte 
sind innerhalb der Stadt nicht zulässig. § 4 Abs. 2 und Abs. 3 bleiben unberührt. 

 
(3) Nach Ablauf der Ruhezeit können noch vorhandene Leichen- und Aschenreste nur mit vorheriger 

Zustimmung der Friedhofsverwaltung in belegte Grabstätten, ausgenommen Reihengrabstätten, 
umgebettet werden. 

 
(4) Alle Umbettungen (mit Ausnahme der Maßnahmen von Amts wegen) erfolgen nur auf Antrag. An-

tragsberechtigt ist bei Umbettungen aus Reihengrabstätten/Urnenreihen-grabstätten der verfü-
gungsberechtigte Angehörige des Verstorbenen (Totenfürsorgeberechtigter), bei Umbettungen 
aus Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte oder der Totenfür-
sorgeberechtigte. Auf Verlangen ist das Nutzungsrecht nachzuweisen. 

 
(5) Alle Umbettungen werden nach Abstimmung mit der Friedhofsverwaltung durchgeführt. Sie be-

stimmt den Zeitpunkt der Umbettung. 
 
(6) Die Kosten der Umbettung hat der Antragsteller zu tragen. Das gilt auch für den Ersatz von Schä-

den, die an benachbarten Grabstätten und Anlagen durch eine Umbettung entstehen, soweit sie 
notwendig aufgetreten sind oder die Stadtverwaltung oder deren Beauftragte bezüglich dieser nur 
leichte Fahrlässigkeit trifft. 

 
(7) Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder 

gehemmt. 
 
(8) Durch die Umbettung entfällt die Gebührenpflicht für die Restzeit nicht, sofern keine Neubelegung 

erfolgt. Bei Umbettung innerhalb der Stadt werden die Gebühren anteilig angerechnet. 
 
(9) Die Umbettung aus anonymen Reihengrabstätten ist grundsätzlich ausgeschlossen. 
 
(10) Leichen und Aschen dürfen zu anderen als zu Umbettungszwecken nur aufgrund behördlicher 

oder richterlicher Anordnung ausgegraben werden. 
 

IV. GRABSTÄTTEN UND ASCHENBEISETZUNGEN 

§ 13 
Arten der Grabstätten 

 

(1) Alle Grabstätten verbleiben im Eigentum der Grundstückseigentümerin. Rechte an den Grabstät-
ten können nur nach dieser Satzung geltend gemacht werden. Die Lage der Gräber ergibt sich aus 
dem Belegungsplan der Friedhofsverwaltung. 

 
(2) Die Gräber sind eingeteilt in 
 1. Reihengräber 

  a)  Reihengräber (einschließlich Kindergräber; individuell gepflegt), 
  b)  Rasenreihengräber für Erdbestattungen (pflegefrei), 
  c) Anonyme Gräber (pflegefrei), 
 
 2. Urnenreihengräber 

  a) Urnenreihengräber (individuell gepflegt), 
  b) Rasenreihengräber für Urnenbeisetzungen (pflegefrei), 
  c)  Anonyme Urnengräber (pflegefrei), 
 
 3. Wahlgräber  

  a) Wahlgräber (individuell gepflegt), 
  b)  Pflegeleichte Wahlgräber (teilweise individuell gepflegt), 
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 4. Urnenwahlgräber  

  a)  Urnenwahlgräber (individuell gepflegt), 
  b)  Pflegefreie Urnenwahlgräber (großformatige Gemeinschaftsgrabanlage mit Stauden-

beet), 
  c) Pflegefreie Urnenwahlgräber (kleinformatige Gemeinschaftsgrabanlage mit Baum-  oder 

Strauchkombination), 
  d)  Pflegefreie Urnenbaumgräber (Baum-Gemeinschaftsgrabanlage), 
 
 5. Aschenstreufeld, 
 
 6. Gräber für bestimmte Glaubensgemeinschaften (Ezidische Grabstätten), 
 
 7. Ehrengräber, 
 
(3) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb oder Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an einer der Lage 

nach bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung. 
 
(4) Die Stadt Kalkar ist nicht verpflichtet, alle nach dieser Satzung möglichen Grabarten auf dem stadt-

eigenen Friedhof in Kalkar sowie den städtisch verwalteten Friedhöfen in Hönnepel, Niedermörm-
ter, Wissel und Grieth anzubieten. 

 
(5) Reihengräber, Rasenreihengräber, Urnenreihengräber, Urnenrasenreihengräber, Urnenwahlgrä-

ber, anonyme Gräber und anonyme Urnengräber sowie die Gräber auf dem ezidischen Feld sind 
Grabstätten, die in den Friedhofplänen als solche ausgewiesen sind. Sie werden der Reihenfolge 
nach belegt. 

 
§ 14 

Reihen- und anonyme Gräber 
 

(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, die der Reihe nach belegt und im Todes-
fall ausschließlich für die Dauer der Ruhezeit des oder der zu Bestattenden zugeteilt werden. Nach 
Ablauf der Ruhefrist kann ein Reihengrab nicht verlängert oder in ein Wahlgrab umgewandelt wer-
den. Reihengräber haben regelmäßig eine Länge von 2,10 m und eine Breite von 1,00 m. Der 
Abstand zwischen den Gräbern soll 0,30 m betragen. Reihengräber für Personen bis zu 5 Jahren 
auf dem Kinderfeld haben eine Länge von 1,20 m und eine Breite von 0,60 m, der Abstand beträgt 
0,30 m. 

 
(2) In jeder Reihengrabstätte darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist jedoch zulässig, in einer 

Reihengrabstätte die Leichen von gleichzeitig verstorbenen Geschwistern unter 5 Jahren oder zu-
sätzlich zu einer anderen Leiche die Leiche eines Kindes unter einem Jahr zu bestatten, sofern die 
Ruhezeit hierdurch nicht überschritten wird. Es ist zudem zulässig, in einer Reihengrabstätte Tot- 
und Fehlgeburten sowie die aus dem Schwangerschaftsabbruch stammende Leibesfrucht zu be-
statten. 

 
(3) Das Nutzungsrecht kann bei Reihengräbern und Urnenreihengräbern (einschließlich anonymen 

Gräbern und anonymen Urnengräbern) nicht verlängert oder wiedererworben werden. Nach Ablauf 
der Ruhezeit kann die Friedhofsverwaltung die Grabstätte wieder belegen. 

 
(4) Reihengräber sind spätestens sechs Monate nach der Beisetzung würdig herzurichten und bis 

zum Ablauf der Ruhefrist ordnungsgemäß instand zu halten. Geschieht dies trotz Aufforderung 
nicht, so können die Gräber eingeebnet und eingesät werden. 

 
(5) Anonyme Grabstellen werden von der Stadt regelmäßig als Grünfläche bis zum Ablauf der Ruhe-

frist gepflegt und unterhalten. 
 
(6) Es ist nicht zulässig, die anonyme Grabstelle nach der Beisetzung mit Blumenschmuck o. ä. her-

zurichten. Denkzeichen und Einfriedigungen dieser Grabstätten sind ebenfalls unzulässig und wer-
den ersatzlos entfernt. 
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§ 15 
Rasenreihengräber für Erdbestattungen 

 

(1) In ausgewiesenen Rasengrabfeldern werden pflegefreie Rasenreihengrabstätten für Erdbestattun-
gen angeboten. § 14 Abs. 1, 2, 3 und 4 gilt entsprechend. 

 
(2) Die Pflege dieser Grabstätten beschränkt sich auf das Mähen des Rasens sowie die Beseitigung 

von Grabsenkungen und wird vom Friedhofsträger übernommen. Die dadurch entstehenden Kos-
ten werden für die gesamte Nutzungszeit als Gebühr erhoben.  

 
(3) Rasenreihengräber für Erdbestattungen werden nur noch übergangsweise vergeben. Die restliche 

Belegung in dem Grabfeld wird durch die Friedhofsverwaltung festgelegt.  
 

§ 16 
Wahlgräber 

 

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht für 
die Dauer der Ruhefristen verliehen und deren Lage im Benehmen mit dem Erwerber bestimmt 
wird. Nutzungsrechte an Wahlgrabstätten werden nur anlässlich eines Todesfalles und nur für die 
gesamte Grabstätte verliehen. Die Friedhofsverwaltung kann die Erteilung eines Nutzungsrechts 
ablehnen, insbesondere wenn die Schließung nach § 4 beabsichtigt ist.  

 
(2) Die Nutzungsrechte an Wahlgräbern werden durch Zahlung der hierfür festgesetzten Gebühr er-

worben. Über den Erwerb wird eine Urkunde ausgestellt. Die Übertragung des Nutzungsrechts an 
Dritte ist unzulässig. 

 
(3) Es können ein oder mehrere Wahlgräber erworben werden. Ein Rechtsanspruch auf Zuteilung 

bestimmter Wahlgräber besteht jedoch nicht. Diese werden vielmehr nach dem Beerdigungsplan 
der Reihenfolge nach erteilt. Die zusammenhängend erworbenen Wahlgräber sind zweistellig, 
dreistellig bzw. vierstellig anzulegen. 

 
(4) Die Wahlgräber werden einstellig, zweistellig, dreistellig und vierstellig bei einer Breite von 1,00 m 

je Stelle und einem erforderlichen Abstand im Erdreich von 0,30 m zwischen jeder Stelle vergeben. 
 
(5) Wahlgräber müssen bis spätestens sechs Monate nach Beisetzung bzw. nach Erwerb der Nut-

zungsrechte gärtnerisch angelegt und unterhalten werden. 
Dem Nutzungsberechtigten kann gestattet werden, nebeneinanderliegende Grabstätten durchge-
hend gärtnerisch zu gestalten. 

 
(6) Während der Nutzungszeit darf eine Bestattung bei Zweier-, Dreier- und Vierergrüften nur stattfin-

den, wenn die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht überschreitet oder ein Nutzungsrecht mindestens 
für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit wiedererworben worden ist. 

 
(7) Die Erweiterung des Nutzungsrechtes hat den Zeitraum bis zum Ablauf der Ruhefrist gemäß § 11 

dieser Satzung zu umfassen. Hierzu ist die Gebühr gemäß Gebührenordnung zu entrichten. 
 
(8) Unbeachtet dessen kann nach Ablauf des Nutzungsrechtes dieses Recht verlängert werden. Diese 

Verlängerung ist für 5 Jahre, 10 Jahre oder 15 Jahre unter Zahlung der entsprechenden Gebühren 
möglich. Der Wiedererwerb ist nur auf Antrag möglich. Die Friedhofsverwaltung kann den Wieder-
erwerb ablehnen, insbesondere wenn die Schließung gemäß § 4 beabsichtigt ist. 

 
(9) Auf den Ablauf des Nutzungsrechtes wird der jeweilige Nutzungsberechtigte rechtzeitig vorher 

schriftlich, falls er nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln ist, durch einen 
Hinweis für die Dauer von drei Monaten auf der Grabstätte hingewiesen. 

 
(10) Das Nutzungsrecht ist vererblich an Angehörige. Als Angehörige gelten: 

a) der Ehegatte des Nutzungsberechtigten, 
b) Verwandte auf- und absteigender Linie, Geschwister und Adoptivkinder, 
c) die Ehegatten der unter b) bezeichneten Personen, 

 d) eingetragene Lebenspartner. 
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(11) Sind mehrere Erben vorhanden, bestimmen diese oder der Testamentsvollstrecker den Nutzungs-
berechtigten. So lange dieser noch nicht feststeht, gilt der Friedhofsverwaltung gegenüber der In-
haber der Besitzurkunde als berechtigt. 

 
(12) Der neue Nutzungsberechtigte hat innerhalb von drei Monaten nach dem Erbfall oder der Feststel-

lung seiner Nutzungsberechtigung bei der Friedhofsverwaltung unter Nachweis seiner Berechti-
gung die Umschreibung seiner Besitzurkunde auf seinen Namen vornehmen zu lassen. Das Nut-
zungsrecht kann mit vorheriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung auch an andere Personen 
als die in Abs. 10 genannten Personen übertragen werden. 

 
(13) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofssatzung und der dazu ergangenen 

Regelungen das Recht, in der Wahlgrabstätte beigesetzt zu werden, bei Eintritt eines Bestattungs-
falles über andere Bestattungen und über die Art der Gestaltung und der Pflege der Grabstätte zu 
entscheiden. 

 
(14) Nach Erlöschen des Nutzungsrechtes und nach Ablauf der Ruhefrist kann über die Grabstelle 

durch die Friedhofsverwaltung verfügt werden. 
 
(15)  Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Erwerber für den Fall des eigenen Ablebens 

möglichst einen Rechtsnachfolger benennen.  
 

§ 17 
Ezidische Bestattungen 

 

(1) Auf dem städtischen Friedhof der Stadt Kalkar besteht ein Grabfeld, das ausschließlich der Be-
stattung von Angehörigen des ezidischen Glaubens vorbehalten ist. 

 
(2) Die Gräber auf dem ezidischen Grabfeld werden nur als Wahlgräber vergeben. Die Ruhezeit be-

trägt gemäß dieser Satzung 25 Jahre. Somit kann das Nutzungsrecht an den Wahlgrabstätten 
nach Ablauf der Nutzungsdauer von 25 Jahren auf Antrag wiedererworben werden. 

 
 Ein „ewiges Ruherecht“ lässt sich nicht realisieren. Allerdings haben die Angehörigen der ezidi-

schen Glaubensgemeinschaft die Möglichkeit, entsprechend obiger Regelung das Nutzungsrecht 
an einem Wahlgrab nach Ablauf der Ruhezeit bzw. einer Nutzungsdauer von 25 Jahren für weitere 
25 Jahre auf Antrag wieder zu erwerben. Dies kann beliebige Male wiederholt werden, so dass die 
Möglichkeit besteht, eine Grabstelle dauerhaft zu nutzen. 

 
(3) Rituelle Waschungen, die der Bestattung vorausgehen, können auf dem städtischen Friedhof 

Kalkar und in der dort befindlichen Leichenhalle nicht vorgenommen werden. 
 

§ 18 
Aschenbeisetzungen 

 

(1) Aschen dürfen beigesetzt werden in 

a) Urnenreihengrabstätten, Urnenrasenreihengrabstätten 
b) Urnenwahlgrabstätten, 
c) anonymen Urnenreihengrabstätten, 
d) pflegefreien Urnenwahlgrabstätten (großformatige Gemeinschaftsgrabanlage mit Stauden-

beet), 
e) pflegefreien Urnenwahlgrabstätten (kleinformatige Gemeinschaftsgrabanlage mit Baum-  o-

der Strauchkombination), 
f)  pflegefreien Urnenbaumwahlgrabstätten (Baum-Gemeinschaftsgrabanlage), 
g) Grabstätten für Erdbestattungen mit Ausnahme der Reihengrabstätten. 

 
(2) Urnenreihengrabstätten sind Aschengrabstätten, die der Reihe nach belegt und im Todesfall für 

die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung einer Asche abgegeben werden. Ein Wiedererwerb des 
Nutzungsrechts ist nicht möglich. Die Grabstätten haben eine Größe von im Mittel 0,90 m (Länge) 
und 1,00 m (Breite).  
Die genauen Abmessungen sind in Abhängigkeit vom konkreten Standort mit der Friedhofsverwal-
tung abzustimmen. Urnenreihengräber dienen der Aufnahme einer Urne. 
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(3) Urnenwahlgrabstätten sind für Urnenbestattungen bestimmte Grabstätten, an denen auf Antrag 
ein Nutzungsrecht für die Dauer von 25 Jahren (Nutzungszeit) verliehen und deren Lage gleich-
zeitig im Benehmen mit dem Erwerber festgelegt wird. Urnenwahlgräber werden als zweistellige 
Grabstätten vergeben, bei denen eine zusätzliche Zubeerdigung von zwei Urnen pro Grabstätte 
gegen Entrichtung der hierfür vorgesehenen Gebühr auf Antrag zulässig ist. Die Grabstätten haben 
eine Größe von im Mittel 0,90 m (Länge) und 1,00 m (Breite), Abs. 2 Satz 4 gilt entsprechend. 

 
(4) Anonyme Urnengrabstätten sind als Grünflächen angelegte Grabstätten, die für die Dauer der Ru-

hefrist zur Bestattung einer Urne bereitgestellt werden, wenn dies dem Willen des Verstorbenen 
entspricht. Die Urnen werden in einem durch die Friedhofsverwaltung vorgegebenen Raster der 
Reihe nach bestattet. Die Bestattungsstelle wird nicht bekannt gegeben. Rechte und Pflichten an 
anonymen Urnengrabstätten und ihre Gestaltung und Pflege stehen nur der Friedhofsverwaltung 
zu. 

 
(5) Bei vorhandenen Wahlgräbern für Erdbestattungen ist eine zusätzliche Zubeerdigung von zwei 

Urnen pro Grabstelle gegen die Entrichtung der hierfür vorgesehenen Gebühr auf Antrag zulässig. 
 
(6) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für die 

Reihengrabstätten und für die Wahlgrabstätten entsprechend auch für Urnengrabstätten bzw. die 
Beisetzung von Aschen in Wahlgrabstätten. 

 
§ 19 

Rasenreihengräber für Urnenbeisetzungen 
 

(1) In ausgewiesenen Rasengrabfeldern werden Rasenreihengrabstätten für Urnenbeisetzungen an-
geboten. § 15 und § 17 Abs. 2 gelten entsprechend.  

 
(2) Rasenreihengräber für Urnenbeisetzungen werden nur noch übergangsweise vergeben. Die rest-

liche Belegung in dem Grabfeld wird durch die Friedhofsverwaltung festgelegt.  
 

§ 20 
Aschenstreufeld 

 

(1) Die Beisetzung der Asche von Verstorbenen durch Verstreuen erfolgt durch gewerbliche Bestatter 
und ist auf einem von der Stadt festgelegten Bereich des Friedhofes Kalkar (Aschenstreufeld) 
möglich. 

 
(2) Das Verstreuen der Asche wird nur gestattet, wenn der Verstorbene dies schriftlich oder elektro-

nisch bestimmt hat. Vor der Beisetzung ist dem Friedhofsträger die Verfügung im Original oder als 
beglaubigte Kopie vorzulegen. 

 
(3) Vor dem Aschenstreufeld wird von der Friedhofsverwaltung eine Ablagefläche mit einem gemein-

samen Grabmal errichtet und dort die Möglichkeit geschaffen, die Verstorbenen namentlich zu 
nennen. Die Namensnennung erfolgt auf Rechnung der Angehörigen durch einen von der Fried-
hofsverwaltung benannten Handwerker. Die Namensnennung ist nur möglich, wenn dies der Ver-
storbene schriftlich bestimmt hat. Absatz 2, Satz 2 gilt entsprechend.  
Auf der Ablagefläche dürfen nur Blumen und Grabkerzen aufgestellt werden. Darüber hinaus ist 
das Aufstellen bzw. Ablegen von Grabdekorationen nicht zulässig. Verwelkter Blumenschmuck 
und abgebrannte Grabkerzen sind vom Aufsteller unverzüglich zu entfernen.  
 
Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, ohne Vorankün-
digung diese von der Ablagefläche ersatz- und entschädigungslos zu entfernen. Selbiges gilt für 
außerhalb der Ablagefläche aufgestellte bzw. abgelegte Pflanzen und Grabdekorationen. 

 
(4) Die Beisetzung durch Verstreuen wird durch den Friedhofsträger ferner nur zugelassen, wenn 

die Beschaffenheit der Asche dies zulässt. Der Friedhofsträger kann eine entsprechende Be-
scheinigung des Krematoriums verlangen. 
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§ 21 

Pflegeleichte Wahlgräber 
 

(1) Pflegeleichte Wahlgräber sind Grabstätten, bei denen den Nutzungsberechtigten ausschließlich 
eine Teilfläche in einer Tiefe von ca. 60 cm am Kopfende des Grabbeetes zur individuellen Gestal-
tung zur Verfügung gestellt wird. Die Teilfläche wird durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Bau- und Betriebshofes eingefasst. Die Pflege und Gestaltung dieser Teilfläche obliegt den Nut-
zungsberechtigten und richtet sich nach den Vorgaben der §§ 26 bis 29 dieser Satzung. Der Bau- 
und Betriebshof übernimmt die Pflege und Unterhaltung der übrigen Grabfläche in Form einer Ra-
senfläche. Eine gärtnerische Gestaltung der Rasenfläche der pflegeleichten Wahlgräber durch 
Nutzungsberechtigte ist nicht zugelassen. Denkzeichen und Umfriedungen jeglicher Art werden 
ersatzlos entfernt und entsorgt.    

 
(2) Nutzungsrechte an pflegeleichten Wahlgräbern werden nur anlässlich eines Todesfalles verliehen. 
 
(3)  Pflegeleichte Gräber werden als Wahlgrabstätten einstellig oder zweistellig vergeben. Eine Ent-

scheidung hierüber muss bei dem Erwerb des ersten Nutzungsrechtes getroffen werden. 
 
(4) Soweit in diesem Paragraphen nicht etwas ausdrücklich anders geregelt ist, gelten die übrigen 

Vorgaben dieser Satzung weiterhin uneingeschränkt.  
 

§ 22  
Pflegefreie Urnenwahlgräber in Gemeinschaftsgrabanlagen 

 

(1) Pflegefreie Urnenwahlgräber werden in einheitlich gestalteten Gemeinschaftsgrabanlagen ange-
boten, bei denen die Gestaltung durch die Friedhofsverwaltung vorgegeben wird. Die Pflege und 
Unterhaltung obliegt dem Bau- und Betriebshof der Stadt Kalkar. Eine Mitwirkungsmöglichkeit der 
Nutzungsberechtigten bei der Grabgestaltung und Grabpflege besteht nicht.  

 
(2) Nutzungsrechte an pflegefreien Urnenwahlgräbern werden nur anlässlich eines Todesfalles verlie-

hen. 
 
(3)  Pflegefreie Urnenwahlgräber werden als Wahlgrabstätten einstellig oder zweistellig vergeben. Eine 

Entscheidung hierüber muss bei dem Erwerb des ersten Nutzungsrechtes getroffen werden. 
 
(4) Pflegefreie Urnenwahlgräber werden eingerichtet als: 

 a)  Pflegefreie Urnenwahlgräber in großformatigen Gemeinschaftsgrabanlagen mit Staudenbeet, 
 b) Pflegefreie Urnenwahlgräber in kleinformatigen Gemeinschaftsgrabanlagen mit Baum-  oder 

Strauchkombination, 
 c) Pflegefreie Urnenbaumgräber in Baum-Gemeinschaftsgrabanlagen. 
 
(5) Großformatige Gemeinschaftsgrabanlagen mit Staudenbeet sowie Baum-Gemeinschaftsgraban-

lagen werden ausschließlich auf dem stadteigenen Friedhof in Kalkar vorgehalten. Kleinformatige 
Gemeinschaftsgrabanlagen mit Baum-  oder Strauchkombination werden ausschließlich auf den 
kommunal verwalteten Friedhöfen in Hönnepel, Grieth, Niedermörmter und Wissel vorgehalten. § 
13 Absatz 4 dieser Satzung gilt entsprechend.  

 
(6) Die Belegung der pflegefreien Urnenwahlgräber wird durch die Friedhofsverwaltung festgelegt.  
 

(7) Die pflegefreien Urnenwahlgräber werden durch Inschriften auf Namenstafeln und Bronzeblättern 
mit vorgegebener Gestaltung seitens der Friedhofsverwaltung gekennzeichnet. Die anfallenden Kos-
ten sind der Stadt Kalkar vom Nutzungsberechtigten durch Zahlung der hierfür festgesetzten Gebühr 
zu erstatten. Seitens der Nutzungsberechtigten besteht die Möglichkeit, die Ausgestaltung der Na-
menskennzeichnung bei einem durch die Friedhofsverwaltung benannten Handwerker individuell 
auszuwählen. Die Namenstafeln werden bei den großformatigen Gemeinschaftsgrabanlagen mit 
Staudenbeet auf einer Natursteineinfassung und bei den kleinformatigen Gemeinschaftsgrabanla-
gen mit Baum-  oder Strauchkombination auf einer gemeinschaftlichen Naturstein-Stele angebracht; 
die Bronzeblätter werden bei den Baum-Gemeinschaftsgrabanlagen auf Natursteinquadern ange-
bracht.  
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(8) Soweit in diesem Paragraphen nicht etwas ausdrücklich anders geregelt ist, gelten die übrigen 
Vorgaben dieser Satzung weiterhin uneingeschränkt.  

 
§ 23Ehrengrabstätten 

 

Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrabstätten (einzeln oder in geschlossenen 
Feldern) obliegen der Stadt Kalkar. 
 

V. DENKZEICHEN UND EINFRIEDUNGEN 

§ 24 
Allgemeine Vorschriften 

 

(1) Die Errichtung von Grabmalen, Einfriedungen, Einfassungen und sonstigen baulichen Anlagen o-
der deren Änderungen sowie das Auflegen von nicht befestigten dauerhaften Grabzeichen sind 
nur mit Genehmigung der Friedhofsverwaltung gestattet. 

 
(2) Für Grabmale dürfen nur Natursteine, witterungsbeständiges Holz und nicht rostende Metalle ver-

wendet werden. Grabeinfassungen und andere bauliche Anlagen dürfen nur aus geeignetem, wit-
terungsbeständigem Naturstein hergestellt sein. Beton oder Kunststein darf nur für Fundamente 
verwendet werden und sollte nicht sichtbar sein. Für Schriften, Ornamente und Symbole können 
neben den oben genannten Materialien auch Glas oder Keramik verwendet werden. Sie dürfen nur 
eine der Größe des Grabmals angemessene Fläche einnehmen und müssen mit diesem dauerhaft 
verbunden sein. Unzulässig ist das großflächige Bemalen bzw. farbige Anlegen von Grabmalen 
und der Umrandungen. Firmenbezeichnungen dürfen nur in unauffälliger Weise und nur seitlich an 
den Grabmalen und Einfassungen eingearbeitet oder als Plakette aus nicht rostendem Metall an-
gebracht werden. Kunststoffaufkleber sind nicht gestattet. 

 
(3) Alle Grabstätten mit Ausnahme der anonymen und der Rasenreihengrabstätten sowie der pflege-

leichten Wahlgrabstätten und der pflegefreien Urnenwahlgrabstätten sind mit niedriger, lebender 
Hecke oder Naturstein einzufassen. Bei Urnenwahlgrabstätten darf eine Mindestbreite der Natur-
steineinfriedung von 5 cm und bei Grabstätten für Sargbeisetzungen eine Mindestbreite von 6 cm 
nicht unterschritten werden. Das Einfassen der Grabstätten mit Hecken über 30 cm Höhe, Beton-
steinen, Holz, Metall, Glas oder Ähnlichem ist unzulässig. 

 
(4) Ohne Genehmigung aufgestellte Grabmäler oder errichtete Einfassungen und Einfriedungen kön-

nen auf Kosten des Verpflichteten von der Stadt entfernt werden. 
 
(5) Auf besonders ausgewiesenen Flächen sind von der Stadt die Grabstätten durch ca. 25 cm breite 

Plattenbänder aus rötlichem Sandstein eingefasst; dabei verläuft die seitliche Grenze einer jewei-
ligen Grabstätte in der Mitte der Plattenbänder. Nach erstmaliger Verlegung der Einfassung geht 
die Verpflichtung zur Pflege und Instandhaltung auf den Nutzungsberechtigten über. Die von der 
Stadt verlegten Einfassungen dürfen weder entfernt, noch ausgetauscht oder mit anderen Materi-
alien belegt werden. Das Flächenverzeichnis ist Bestandteil dieser Satzung. 

 
(6) Auf den Rasenreihengrabstätten für Erd- und Urnenbestattungen sind nur liegende Grabmale aus 

Naturstein (Hartgestein) mit ebener Oberfläche zulässig. Die Grabmale werden bodengleich, d. h. 
bündig mit der Bodenfläche und fluchtgerecht von der Friedhofsverwaltung verlegt. Schriften sind 
ausschließlich vertieft zulässig. Die Mindeststärke der Grabmale beträgt 8 cm, die Größe der Grab-
male für Rasenreihengrabstätten für Erdbestattungen beträgt 0,60 m Breite und 0,40 m Länge, die 
Größe für Rasenreihengrabstätten für Urnenbeisetzungen 0,40 m Breite und 0,40 m Länge.  
Auf dem Grabmal können bis zu drei Schriftreihen in Blockschrift handwerklich eingeschlagen 
werden. Die Aufschrift soll nur den Namen (ohne Geburtsnamen) sowie Geburts- und Sterbejahr 
beinhalten. Ausnahmen können von der Friedhofsverwaltung zugelassen werden. Bei anonymer 
Beisetzung in einer Rasenreihengrabstätte wird der Schrifteinschlag nicht vorgenommen und - 
sofern die Religionszugehörigkeit der Verstorbenen bzw. des Verstorbenen dem nicht wider-
spricht - durch den Einschlag eines christlichen Kreuzes ersetzt.  
Die Grabplatte wird von der Friedhofsverwaltung für jedes Rasenreihengrab zur Verfügung ge-
stellt und von ihr verlegt. Die Kosten hierfür sind dem Friedhofsträger vom Nutzungsberechtigten 
durch Zahlung eines Entgeltes zu erstatten. 
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§ 25 

Antrag und Genehmigung 
 

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf der vorherigen schriftlichen Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung. Auch provisorische Grabmale sind zustimmungspflichtig, sofern 
sie größer als 0,15 m x 0,30 m sind. Der Antragsteller hat sein Nutzungsrecht nachzuweisen. 

 
(2) Den Anträgen sind zweifach beizufügen: 

 
a) Der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 1 : 10 unter Angabe des 

Materials, seiner Bearbeitung, der Anordnung der Schrift, der Ornamente und der Symbole 
sowie der Fundamentierung. Bei der Anbringung eines QR-Codes oder eines anderen ver-
gleichbaren maschinenlesbaren Verweises ist der Inhalt der hinterlegten Internetseite zum 
Zeitpunkt des Antrags vollständig anzugeben. 

 
b) Soweit es zum Verständnis erforderlich ist, Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der 

Symbole im Maßstab 1 : 1 unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der 
Form und der Anordnung. 

 
In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells im Maßstab 1 : 10 oder das Aufstellen 
einer Attrappe in natürlicher Größe auf der Grabstätte verlangt werden. 

 
(3) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht binnen eines 

Jahres nach der Zustimmung errichtet worden ist. 
 
(4) Die nicht zustimmungspflichtigen provisorischen Grabmale sind nur als naturlasierte Holztafeln o-

der Holzkreuze zulässig und dürfen nicht länger als sechs Monate nach der Beisetzung verwendet 
werden. 

 
(5) Zum Schutz der Allgemeinheit und der Nutzungsberechtigten sind die Grabmale nach der BIV-

Richtlinie „Erstellung und Prüfung von Grabmalanlagen“ in der jeweils gültigen Fassung des Bun-
desinnungsverbandes des Deutschen Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerks, Weißkirchener 
Weg 16 in 60439 Frankfurt am Main, so zu fundamentieren und zu befestigen, dass sie dauernd 
standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken 
können. Dies gilt für sonstige bauliche Anlagen entsprechend. Die Steinstärke muss die Standfes-
tigkeit der Grabmale gewährleisten; die Mindeststärke richtet sich ebenfalls nach den Regelungen 
der BIV-Richtlinie. Bei der Änderung und Errichtung der Grabmale ist vom Antragsteller zu erklä-
ren, dass das Vorhaben den Vorgaben des technischen Regelwerkes (Richtlinie BIV) entspricht.  

 
§ 26 

Unterhaltung 
 

(1) Die in § 21 genannten Anlagen dürfen vor Ablauf des Nutzungsrechts nicht ohne Genehmigung 
der Stadt entfernt werden. 

 
(2) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in würdigem und verkehrssiche-

rem Zustand zu halten. Verantwortlich ist bei Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten sowie bei 
Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte.  

 
(3) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen davon ge-

fährdet, sind die für die Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaf-
fen. Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Verantwortlichen Siche-
rungsmaßnahmen (z. B. Umlegung von Grabmalen, Absperrungen) treffen. Wird der ordnungswid-
rige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer festzu-
setzenden angemessenen Frist beseitigt, ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, das Grabmal oder 
Teile davon auf Kosten des Verantwortlichen im Wege der Verwaltungsvollstreckung zu entfernen. 
Die Stadt ist verpflichtet, diese Gegenstände unter schriftlicher Aufforderung zur Abholung drei 
Monate auf Kosten des Verantwortlichen aufzubewahren. Ist der Verantwortliche nicht bekannt 
oder ohne besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche Be-
kanntmachung und ein Hinweisschild auf der Grabstätte, das für die Dauer von einem Monat auf-
gestellt wird. 
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(4) Die Verantwortlichen sind für jeden Schaden verantwortlich, der durch das Umstürzen von Grab-
malen oder sonstigen baulichen Anlagen verursacht wird. 

 
(5) Nach Ablauf des Nutzungsrechts bzw. der Ruhefrist bei Reihengräbern nicht entfernte Grabmäler 

gehen in das Eigentum der Stadt über. 
 
(6) Künstlerisch oder geschichtlich wertvolle Grabmäler oder solche, die als besondere Eigenart des 

Friedhofs aus früheren Zeiten zu gelten haben, unterstehen dem besonderen Schutz der Stadt im 
Einvernehmen mit dem zuständigen Landeskonservator.  
Sie werden in einem besonderen Verzeichnis geführt und dürfen nicht ohne besondere Genehmi-
gung entfernt oder abgeändert werden. 

 
§ 27 

Entfernung 
 

(1) Nach Ablauf der Ruhezeit bei Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten oder nach Ablauf der 
Nutzungszeit bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten oder nach der Entziehung von Grabstät-
ten und Nutzungsrechten sind die Grabmale und sonstige bauliche Anlagen zu entfernen.  
Geschieht dies nicht binnen drei Monaten, so ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabstätte 
im Wege der Verwaltungsvollstreckung nach schriftlicher Androhung und Festsetzung abräumen 
zu lassen. Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, das Grabmal oder sonstige bauliche An-
lagen zu verwahren. Grabmal oder sonstige bauliche Anlagen gehen entschädigungslos in das 
Eigentum der Stadt über. Sofern Grabstätten von der Friedhofsverwaltung abgeräumt werden, hat 
der jeweilige Nutzungsberechtigte die Kosten zu tragen. 

 
(2) Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, ohne ihre Zustimmung aufgestellte, nicht genehmigungsfä-

hige Grabmale einen Monat nach Benachrichtigung des Nutzungs-berechtigten auf dessen Kosten 
entfernen zu lassen. 

 
VI. HERSTELLUNG, BEPFLANZUNG UND UNTERHALT DER GRÄBER 

§ 28 
Herrichtung und Unterhaltung 

 

(1) Alle Grabstätten müssen in einer dem Friedhof würdigen Weise angelegt und unterhalten werden. 
Die Grabstätten müssen vom Tage der Bestattung oder des Erwerbs an in Ordnung gehalten und 
spätestens sechs Monate danach den Bestimmungen dieser Satzung entsprechend angelegt und 
dauerhaft unterhalten werden. Übergangsgrabzeichen (wie z. B. Holzkreuze) sind spätestens zu 
diesem Zeitpunkt zu entfernen.  

 
(2) Die Gestaltung der Gräber ist dem Gesamtcharakter des Friedhofes, dem besonderen Charakter 

des Friedhofsteiles und der unmittelbaren Umgebung anzupassen. Die Grabstätten dürfen nur mit 
Pflanzen bepflanzt werden, die andere Grabstätten und die öffentlichen Anlagen und Wege nicht 
beeinträchtigen. Bäume, die eine Wuchshöhe von mehr als 1,50 m besitzen sowie großwüchsige 
Sträucher, sind nicht zulässig. 

 
(3) Verwelkte Blumen und Kränze sind von den Gräbern zu entfernen und in die dafür bestimmten 

Abfallbehältnisse zu bringen. 
 
(4) Das Aufstellen unwürdiger Gefäße (Konservendosen usw.) zur Aufnahme von Blumen ist verbo-

ten. 
 
(5) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist der Nutzungsberechtigte verantwortlich. Die Ver-

pflichtung erlischt mit dem Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts. Die Friedhofsverwaltung 
kann verlangen, dass der Nutzungsberechtigte nach Ende der Nutzungszeit oder Ruhezeit die 
Grabstätte abräumt. 

 
(6) Die für die Grabstätten Verantwortlichen können die Grabstätten selbst gärtnerisch gestalten und 

pflegen oder damit einen zugelassenen Friedhofsgärtner beauftragen.  
 
(7) Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten müssen innerhalb von sechs Monaten nach der Be-

stattung, Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten innerhalb von sechs Monaten nach dem Erwerb 
des Nutzungsrechtes hergerichtet werden. 
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(8) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grab-

stätten obliegt ausschließlich der Friedhofsverwaltung. 
 
(9) Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare Werkstoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauer-

floristik, insbesondere in Kränzen, Trauergebinden, Trauergestecken, im Grabschmuck und bei 
Grabeinfassungen sowie bei Beetabtrennungen und Pflanzenzuchtbehältern, die an der Pflanze 
verbleiben, nicht verwendet werden. Ausgenommen sind Grabvasen, Markierungszeichen, Gieß-
kannen und anderes Kleinzubehör. Solche Gegenstände sind nach Ende des Gebrauchs vom 
Friedhof zu entfernen oder in den zur Abfalltrennung vorgesehenen Behältnissen abzulegen. 

 
(10) Unzulässig ist das Anbringen, Aufstellen oder Installieren von elektrisch betriebenen Geräten oder 

Gegenständen (insbesondere Photovoltaik-Paneele). Ausgenommen sind batteriebetriebene 
Grabkerzen, solange sich die Energiequelle innerhalb der Kerzenattrappe befindet. 

 
(11) Für Erdgräber ist eine Vollabdeckung durch luft- und wasserundurchlässiges Material, wie Stein, 

Folie o. Ä. nicht zulässig. Diese Gräber dürfen maximal nur zu zwei Drittel abgedeckt werden, da 
eine Vollabdeckung den Verwesungsprozess des Leichnams verzögern oder gar verhindern kann. 

 
(12) Die sich zwischen den Gräbern befindenden Freiflächen von ca. 0,30 m haben die zum Unterhalt 

der angrenzenden Gräber Verpflichteten je zur Hälfte zu pflegen. 
 

§ 29 
Vernachlässigung der Grabpflege 

 

(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der Nutzungsberech-
tigte nach schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer ange-
messenen Frist in Ordnung zu bringen. Kommt der Nutzungsberechtigte seiner Verpflichtung nicht 
nach, kann die Friedhofsverwaltung in diesem Fall die Grabstätte im Wege der Verwaltungsvoll-
streckung auf seine Kosten in Ordnung bringen oder bringen lassen. Die Friedhofsverwaltung kann 
auch das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen, soweit sie den Verantwortlichen schrift-
lich unter Fristsetzung hierauf hingewiesen hat. In dem Entziehungsbescheid wird der Nutzungs-
berechtigte aufgefordert, das Grabmal und die sonstigen baulichen Anlagen innerhalb von drei 
Monaten seit Unanfechtbarkeit des Entziehungsbescheides zu entfernen. 

 
(2) Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, wird durch 

eine öffentliche Bekanntmachung auf die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege hingewiesen. 
Die öffentliche Bekanntmachung gilt zwei Wochen nach Auslage als zugestellt. Bleibt die Auffor-
derung unbeachtet, kann die Friedhofsverwaltung 
 
 a) die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen und 
 b) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen beseitigen lassen. 

 
(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Abs. 1 Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht 

befolgt oder ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermit-
teln, kann die Friedhofsverwaltung den Grabschmuck entfernen. 

 
§ 30 

Pflege der Rasenreihengrabstätten 
 

(1) Die Gestaltung sowie die Pflege und Unterhaltung der Rasenreihengrabstätten mit Ausnahme der 
liegenden Grabmale obliegt dem Friedhofsträger für die Dauer der Ruhe- bzw. Nutzungszeit. Eine 
gärtnerische Gestaltung der Rasenreihengräber durch die Angehörigen ist nicht zugelassen. Denk-
zeichen und Umfriedungen dieser Grabstätten jeglicher Art sind ebenfalls unzulässig und werden 
ersatzlos entfernt und entsorgt. 

 
(2) Die Gräber werden frühestens sechs Wochen nach der Bestattung abgeräumt und ohne Grabhü-

gel angelegt. Die Grabfläche wird eingesät. Eintretende Setzungen werden beseitigt. 
 
(3) Zu den Totengedenktagen ist das Aufstellen von Schnittblumen sowie leicht abzuräumenden Ge-

stecken und Grablichtern von nicht bleibendem Wert gestattet. 
 

§ 31 
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Eigentumsvorbehalt 
 

Die gepflanzten Bäume und Sträucher folgen dem Eigentum an Grund und Boden, gehen also in das 
Eigentum der Grundstückseigentümerin über. 
 

§ 32 
Beschränkung von Arbeiten an Gräbern 

 

An den beiden letzten Werktagen vor Allerheiligen und dem Totensonntag sind größere, außergewöhn-
liche Arbeiten an den Gräbern verboten. 
 

VII. FRIEDHOFSHALLE/LEICHENHALLE UND TRAUERFEIERN 

§ 33 
Benutzung der Friedhofshalle/Leichenhalle 

 

(1) Die Einweisung der Leichen in eine Friedhofshalle/Leichenhalle erfolgt auf Wunsch der Angehöri-
gen oder auf Anweisung der zuständigen Behörde. 
Gleichzeitig erfolgt auf Wunsch der Angehörigen die Nutzung der jeweiligen Halle als Ausseg-
nungshalle. 
 

(2) Die Überführung darf erst erfolgen, nachdem durch ärztliches Zeugnis die Merkmale des eingetre-
tenen Todes mit Sicherheit festgestellt sind. 

 
(3) Befinden sich Wertgegenstände an der Leiche, so hat der Überführende den Beauftragten der 

Stadt darauf hinzuweisen. Eine von beiden zu unterzeichnende Niederschrift hierüber ist vom Be-
auftragten unter Verschluss zu nehmen. 

 Eine Haftung übernimmt die Stadt nicht. 
 

(4) Die Leichenhallen dienen der Aufnahme der Leichen und Aschen bis zur Beisetzung. Sie dürfen 
von den Angehörigen in Begleitung eines Bestatters oder des Friedhofspersonals betreten werden. 

 
§ 34 

Aufbahrung 
 

(1) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die Angehö-
rigen die Verstorbenen während der festgesetzten Zeiten sehen. Die Särge sind spätestens eine 
halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder Beisetzung endgültig zu schließen. § 31 Abs. 2 und 
Abs. 3 bleiben unberührt. 

 
(2) Die Särge der an meldepflichtigen, übertragbaren Krankheiten Verstorbenen sollen in einem be-

sonderen Raum der Leichenhalle aufgebahrt werden. Der Zutritt zu diesen Räumen und die Be-
sichtigung der Leichen bedürfen zusätzlich der vorherigen Zustimmung des Amtsarztes. 

 
(3) Särge aus anderen Städten oder Gemeinden bleiben geschlossen. Ihre Wiederöffnung ist nur mit 

Genehmigung des Kreisgesundheitsamtes zulässig. 
 
(4) Die Stadt ist berechtigt, den Sarg einer rasch verwesenden Leiche sofort schließen zu lassen. 
 

§ 35 
Trauerfeier 

 

(1) Die Trauerfeiern können in den Friedhofshallen, am Grab oder an einer anderen im Freien vorge-
sehenen Stelle abgehalten werden. 

 
(2) Die Benutzung der Friedhofshalle/Leichenhalle kann untersagt werden, wenn der Verstorbene an 

einer meldepflichtigen übertragbaren Krankheit gelitten hat oder Bedenken wegen des Zustandes 
der Leiche bestehen. 

 
(3) Auf Antrag der Hinterbliebenen kann die örtliche Ordnungsbehörde gestatten, dass während der 

Trauerfeier der Sarg geöffnet wird. Der Antrag kann nicht genehmigt werden, wenn der oder die 
Verstorbene an einer ansteckenden übertragbaren Krankheit nach dem Infektionsschutzgesetz 
gelitten, die Leichenverwesung bereits begonnen hat oder die Ausstellung der Leiche der Toten-
würde oder dem Pietätsempfinden der an der Trauerfeier Teilnehmenden widersprechen würde. 
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(4) Jede Musik- und jede Gesangsdarbietung auf den Friedhöfen bedarf der vorherigen Anmeldung 

bei der Friedhofsverwaltung, ausgenommen Darbietungen im Rahmen der Beerdigungsfeierlich-
keiten. 

 
VIII. SCHLUSSVORSCHRIFTEN 

§ 36 
Alte Rechte 

 

Bei Grabstätten, über welche die Friedhofsverwaltung bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits verfügt hat, 
richten sich die Nutzungszeit und die Gestaltung nach den bisherigen Vorschriften. 
 

§ 37 
Haftung 

 

Die Stadt haftet nicht für Schäden, die durch nicht satzungsgemäße Benutzung der Friedhöfe, ihrer An-
lagen oder ihrer Einrichtungen, durch dritte Personen oder durch Tiere entstehen. Ihr obliegen keine 
besonderen Obhuts- und Überwachungspflichten. Im Übrigen haftet die Stadt nur bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit. Die Vorschriften über Amtshaftung bleiben unberührt. Bei der Anbringung von QR-Codes 
oder vergleichbaren Codierungen bleibt der Nutzungsberechtigte für die Inhalte während der gesamten 
Nutzungszeit verantwortlich. Der Friedhofsträger übernimmt keine Haftung für die Inhalte. 
 

§ 38 
Gebühren 

 

Für die Benutzung des kommunalen Friedhofs der Stadt Kalkar und der städtisch verwalteten Friedhöfe 
sowie ihrer Einrichtungen sind die Gebühren nach der jeweils geltenden Gebührensatzung zur Satzung 
über die Regelung der Verhältnisse auf den Friedhöfen in der Stadt Kalkar zu entrichten. 
 

§ 39 
Ordnungswidrigkeiten  

 

(1) Ordnungswidrig handelt wer, 

a) sich als Besucher entgegen § 6 Abs. 1 nicht der Würde des Friedhofes entsprechend verhält 
oder Anordnungen des Friedhofspersonals nicht befolgt; 

b) die Verhaltensregeln des § 6 Abs. 3 missachtet; 
c) entgegen § 6 Abs. 5 Totengedenkfeiern ohne vorherige Zustimmung der Friedhofsverwaltung 

durchführt; 
d) als Gewerbetreibender entgegen § 7 ohne vorherige Anzeige tätig wird, außerhalb der fest-

gesetzten Zeiten Arbeiten durchführt oder Werkzeuge oder Materialien unzulässig lagert oder 
reinigt; 

e) eine Bestattung entgegen § 8 Abs. 1 der Friedhofsverwaltung nicht anzeigt; 
f) entgegen § 23 Abs. 1 und § 24 Abs. 1 ohne vorherige Zustimmung der Friedhofsverwaltung, 

Grabmale oder bauliche Anlagen errichtet, verändert oder entfernt; 
g) Grabmale entgegen § 24 Abs. 2 und 3 nicht fachgerecht befestigt und fundamentiert oder 

nicht in verkehrssicherem Zustand erhält; 
h) nicht verrottbare Werkstoffe, insbesondere Kunststoffe, verwendet oder so beschaffenes Zu-

behör oder sonstigen Abraum oder Abfall entgegen § 26 Abs. 9 nicht vom Friedhof entfernt 
oder in den bereitgestellten Behältern entsorgt; 

i) Grabstätten entgegen § 26 Abs. 1 gestaltet oder vernachlässigt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße nach den Bestimmungen des Gesetzes über die 

Ordnungswidrigkeiten (OWiG) vom 24.05.1968 in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19.02.1987 (BGBl. I S. 602) in der jeweils geltenden Fassung geahndet werden, soweit sie nicht 
nach Bundes- oder Landesrecht mit Strafen oder Geldbußen bedroht ist. 
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§ 40 
Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Regelung der Verhältnisse auf den Friedhöfen in der Stadt Kalkar 
vom 18.01.2021 außer Kraft. 
 

V E R Z E I C H N I S  
 
 

über die Festlegung von Grabeinfassungen 
auf den Friedhöfen im Stadtgebiet 

 
 

Friedhof Feld, Grab-Nr. Einfassungsart 
 
Kalkar 26, 27 und 28;     Sandstein 
 komplett 
 
Kalkar 20; 
 1 - 12     Sandstein 
     Sandstein 

 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung über die Regelung der Verhältnisse auf den Friedhöfen in der Stadt Kalkar wird 
hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen diese Satzung nach Ablauf von sechs Mo-
naten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) die Bürgermeisterin hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kalkar vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Kalkar, den 17. März 2023 
 
Dr. Britta Schulz 
Bürgermeisterin 

 
 

2. Gebührensatzung zur Satzung über die Regelung der Verhältnisse auf den 
Friedhöfen der Stadt Kalkar vom 17. März 2023 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit Fassung und 
der §§ 1, 2, 4, 5 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit 
gültigen Fassung und in Verbindung mit § 38 der Satzung über die Regelung der Verhältnisse auf den 
Friedhöfen in der Stadt Kalkar hat der Rat der Stadt Kalkar am 16.03.2023 folgende Gebührensatzung 
zur Satzung über die Regelung der Verhältnisse auf den Friedhöfen in der Stadt Kalkar beschlossen: 
 

§ 1 
Gegenstand der Erhebung von Gebühren 

Nach dieser Gebührensatzung werden erhoben: 
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1. Grabstellengebühren für Reihengräber 
2. Grabstellengebühren für Urnenreihengräber 
3. Grabstellengebühren für das Nutzungsrecht an Wahlgräbern 
4. Grabstellengebühren für das Nutzungsrecht an Urnenwahlgräbern 
5. Gebühren für die Nutzung des Aschestreufeldes 
6. Gebühren für die Namenszeichen bei gepflegten Gräbern 
7. Gebühren für Bestattungen und Ausbettungen 
8. Gebühren für die Benutzung der Friedhofshalle/Leichenhallen 
9. Gebühren für die Zulassung von Grabmalen und weiteren Verwaltungsleistungen 
10. Gebühren bei vorzeitiger Grabrückgabe 
11. Gebühren für die Grabräumung und Beseitigung der Aschereste 
 

§ 2 
Höhe der Gebühren 

1. Grabstellengebühren für Reihengräber 

a) Reihengrab für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
 

457,00 € 

b) Reihengrab für Verstorbene ab Beginn des 6. Lebensjahres 
 

1.110,00 € 

c) Anonymes Reihengrab 
 

1.523,00 € 

d) Rasenreihengrab 
 

1.773,00 € 

 
2. Grabstellengebühren für Urnenreihengräber 

a) Urnenreihengrab 
 

513,00 € 

b) Anonymes Urnenreihengrab 
 

462,00 € 

c) Urnenrasenreihengrab 
 

734,00 € 

 
3. Grabstellengebühren für das Nutzungsrecht an Wahlgräbern 

a) Wahlgrab, je Stelle 
 

1.110,00 € 

b) Pflegeleichtes Wahlgrab, je Stelle 
 

1.815,00 € 

 
3.1 Erweiterung/Verlängerung des Nutzungsrechtes 

a) Wahlgrab, je Stelle/Jahr 
 

44,40 € 

b) Pflegeleichtes Wahlgrab, je Stelle/Jahr 
 

72,60 € 

 
3.2 Zubeerdigung einer Urne 

Für die zusätzliche Zubeerdigung einer Urne gemäß § 18 Abs. 5  
der Satzung über die Regelung der Verhältnisse auf Friedhöfen  
in der Stadt Kalkar wird folgende Gebühr erhoben: 
  219,00 € 

 
4. Grabstellengebühren für das Nutzungsrecht an Urnenwahlgräbern 

a) Urnenwahlgrab, je Stätte (2 Urnen) 
 

732,50 € 

b) Pflegefreies Urnenbaumgrab, je Stelle 
 

895,00 € 

c) Pflegefreies Urnenwahlgrab in kleinformatiger Gemeinschaftsgraban-
lage, je Stelle 
 

 
1.117,50 € 
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d) Pflegefreies Urnenwahlgrab in großformatiger Gemeinschaftsgraban-
lage, je Stelle 
 

 
1.262,50 € 

 
4.1 Erweiterung/Verlängerung des Nutzungsrechtes 

a) Urnenwahlgrab, je Stätte (2 Urnen)/Jahr 
 

29,30 € 

b) Pflegefreies Urnenbaumgrab, je Stelle/Jahr 
 

35,80 € 

c) Pflegefreies Urnenwahlgrab in kleinformatiger Gemeinschafts-
grabanlage, je Stelle/Jahr 
 

 
44,70 € 

d) Pflegefreies Urnenwahlgrab in großformatiger Gemeinschafts-
grabanlage, je Stelle/Jahr 

 
50,50 € 

 
4.2 Zubeerdigung einer Urne 

Für die zusätzliche Zubeerdigung einer Urne in eine Urnenwahlgrabstätte gemäß § 18 
Abs. 3 Satz 2 der Satzung über die Regelung der Verhältnisse auf Friedhöfen in der Stadt 
Kalkar wird folgende Gebühr erhoben: 
  219,00 € 

 
5. Gebühren für die Nutzung des Aschenstreufeldes 606,00 € 
 
6. Gebühren für die Namenszeichen bei gepflegten Gräbern 

a) Grabplatte Rasenreihengrab, inkl. Einbringung auf das Grab (bis 20 
Zeichen) 
 

 
409,00 € 

b) Grabplatte Urnenrasenreihengrab, inkl. Einbringung auf das Grab (bis 
20 Zeichen) 
 

 
373,00 € 

c) Nutzung der Stele auf dem Aschenstreufeld inkl. Anbringung des Na-
mensschildes (bis 20 Zeichen) 
 

 
469,00 € 

d) Zusätzliche Zeichen (bei mehr als 20 Zeichen), je Zeichen 
 

9,40 € 

Für die Nutzungsgebühr der Namenstafeln, inkl. der Anbringung, bei den Pflegefreien Urnenbaum-
gräbern und Pflegefreien Urnenwahlgräbern erfolgt die Kostenerstattung nach tatsächlichem Auf-
wand. 

 
7. Gebühren für Bestattungen und Ausbettungen 

7.1 Gebühren für Bestattungen 

a) Sargbestattung für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
 

 
220,00 € 

b) Sargbestattung für Verstorbene ab Beginn des 6. Lebensjahres 
 

727,00 € 

c) Urnenbeisetzung 
 

180,00 € 

 
7.2 Gebühren für Ausbettungen 

Für eine erneute Bestattung auf dem Friedhof werden zusätzlich die entsprechenden Bestattungs-
gebühren nach Ziffer 7.1 erhoben. 

 

a) Sarggrab 
 

1.454,00 € 

b) Urnengrab 
 

180,00 € 
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8. Gebühren für die Benutzung der Friedhofshalle/Leichenhallen 

a) Nutzung der Trauerhalle (Kalkar) 
 

214,00 € 

b) Nutzung der Trauerhalle (Ortsteile) 
 

108,00 € 

c) Nutzung des Aufbahrungsraumes/Kühlraumes, je Tag 
 

40,00 € 

 
9. Gebühren für die Zulassung von Grabmalen und weiteren Verwaltungsleistungen 

a) Gebühr für die Namensnennung bei pflegefreien Gräbern 
(Stelle/Platte) 
 

 
14,00 € 

b) Gebühr für die Genehmigung von Grabmalen ohne die Erfordernis der 
Standsicherheit, Abdeckplatten und Einfassungen, je Antrag 
 

 
 

9,00 € 
c) Gebühr für die Genehmigung von Grabanlagen, inkl. Standsicherheits-

prüfung (Nutzungsfrist 20 Jahre), je Antrag 
 

 
19,00 € 

d) Gebühr für die Genehmigung von Grabanlagen, inkl. Standsicherheits-
prüfung (Nutzungsfrist 25 Jahre), je Antrag 
 

 
22,00 € 

e) Gebühr für die Standsicherheitsprüfung bei der Verlängerung von 
Grabstätten, je Verlängerungsjahr 
 

 
0,50 € 

f) Gebühr für die Genehmigung zur Herstellung von Grabgewölben, je 
Antrag 

 
29,00 € 

 
10. Gebühren bei vorzeitiger Grabrückgabe 

a) Gebühr für die Pflege von vorzeitig zurückgegebenen Grabstätten an 
Sarggräbern, je Jahr verbleibender Ruhefrist, je Grabstelle 
 

 
 

27,70 € 
b) Gebühr für die Pflege von vorzeitig zurückgegebenen Grabstätten an 

Urnengräbern, je Jahr verbleibender Ruhefrist, je Grabstelle 
 

 
 

7,20 € 
 
11. Gebühren für die Grabräumung und Beseitigung der Aschereste 

a) Räumung Sargwahlgrab, je Stelle 
 

196,00 € 

b) Räumung Sargreihengrab 
 

147,00 € 

c) Räumung Pflegeleichtes Grab, je Stelle 
 

98,00 € 

d) Räumung Urnenwahlgrab, je Stätte 
 

98,00 € 

e) Räumung Urnenreihengrab 49,00 € 
 

§ 3 
Entrichtung von Gebühren 

Die Gebühren sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides fällig, bis auf die Gebüh-
ren nach § 2 Ziffer 9 dieser Satzung. Diese Gebühren sind vor Erteilung der Genehmigung zu zahlen. 
 

§ 4 
Gebührenschuldner 

Zur Zahlung der Gebühren nach § 2 dieser Satzung ist die antragstellende Person oder die Person ver-
pflichtet, in deren Interesse oder Auftrag die Benutzung des Friedhofes oder seiner Einrichtung erfolgt. 
Wird ein Antrag von mehreren Personen oder im Interesse oder Auftrag mehrerer Personen gestellt, so 
haften diese gesamtschuldnerisch. 
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§ 5 
Befreiung und Ermäßigung von Gebühren 

Bestattungen auf dem Kriegsgräberfriedhof sind von allen Gebühren befreit. 
 

§ 6 
Rechtsmittel und Zwangsmaßnahmen 

Die Rechtsmittel gegen Maßnahmen aufgrund dieser Satzung richten sich nach den Bestimmungen der 
Verwaltungsgerichtsordnung in der jeweils gültigen Fassung. 
Für Zwangsmaßnahmen wegen Zuwiderhandlung gegen Bestimmungen dieser Satzung gilt das Verwal-
tungsvollstreckungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen in der jeweils gültigen Fassung. 
 

§ 7 
Inkrafttreten 

Diese Gebührensatzung tritt am 01.04.2023 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung zur Satzung über die Regelung der Verhältnisse auf den Friedhö-
fen in der Stadt Kalkar vom 26. Februar 2004 in der Fassung der letzten Änderung vom 18. Dezember 
2020 außer Kraft. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Gebührensatzung zur Satzung über die Regelung der Verhältnisse auf den Friedhöfen 
in der Stadt Kalkar wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen diese Satzung nach Ablauf von sechs Mo-
naten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) die Bürgermeisterin hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kalkar vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Kalkar, den 17. März 2023 
 
Dr. Britta Schulz 
Bürgermeisterin 
 
 

3. Satzung vom 17. März 2023 zur 3. Änderung der Satzung über die Erhebung 
von Elternbeiträgen im Rahmen der „Offenen Ganztagsschule im Primarbe-
reich“ in der Stadt Kalkar 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.05.2005 (GV NRW 
S. 498), und der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
21.10.1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.04.2005 (GV NRW S. 488), hat der 
Rat der Stadt Kalkar in seiner Sitzung am 22.02.2006 folgende Satzung über die Erhebung von Eltern-
beiträgen im Rahmen der „Offenen Ganztagsschule im Primarbereich“ in der Stadt Kalkar beschlossen: 
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Art. I 

§ 2 Abs. 4 erhält folgende Fassung:  
 
(4)  Für die Höhe des monatlichen Beitrages entsprechend den Staffelungen nach Abs. 8 ist die 

Summe der positiven Einkünfte der Eltern im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 des Einkommensteuer-
gesetzes maßgebend. Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit Verlusten 
des zusammenveranlagten Ehegatten ist nicht zulässig. 
Dem Einkommen im Sinne des Satzes 1 sind steuerfreie Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie die 
zur Deckung des Lebensunterhaltes bestimmten öffentlichen Leistungen für die Eltern und das 
Kind hinzuzurechnen. 
Das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) und entsprechenden Vorschriften und 
das Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) sind nicht hinzuzurech-
nen. Für das dritte und jedes weitere Kind sind die nach § 32 Abs. 6 Einkommensteuergesetz zu 
gewährenden Freibeträge von dem ermittelten Einkommen abzuziehen. 

 
§ 2 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 
 
(5) Maßgeblich für die Bemessung der Beitragshöhe ist grundsätzlich das Einkommen des Kalender-

jahres, in dem das Kind betreut wird/wurde. Ist aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen die 
Ermittlung des maßgeblichen Einkommens des laufenden Kalenderjahres nicht möglich, ist auf 
das Einkommen des Kalendervorjahres zurückzugreifen.  
Im Rahmen der erstmaligen Ermittlung des maßgeblichen Einkommens oder im Rahmen einer zu 
aktualisierenden Berechnung aufgrund von Änderungen in den persönlichen und/oder wirtschaft-
lichen Verhältnissen sind die prognostizierten Einkünfte für das gesamte laufende Kalenderjahr zu 
berücksichtigen, wenn davon auszugehen ist, dass die Einkommenssituation der Betragspflichti-
gen auf Dauer besteht.  
Eine Neufestsetzung der Elternbeträge erfolgt jeweils rückwirkend zum Jahresanfang des Ände-
rungsjahres oder, wenn die Beitragspflicht erst im Laufe des Jahres begonnen hat, ab dem Beginn 
der Beitragspflicht.  

 
§ 2 Abs. 8 erhält folgende Fassung: 
 
(8) Die Höhe des monatlichen Beitrages richtet sich nach folgenden Einkommensgruppen: 

 Jahreseinkommen bis  13.000,00 € monatlicher Beitrag 10,00 €, 
 Jahreseinkommen bis  25.000,00 € monatlicher Beitrag 20,00 €, 
 Jahreseinkommen bis  37.000,00 € monatlicher Beitrag 40,00 €. 
 Jahreseinkommen bis  50.000,00 € monatlicher Beitrag 50,00 €, 
 Jahreseinkommen bis  62.000,00 € monatlicher Beitrag 100,00 €, 
 Jahreseinkommen bis  80.000,00 € monatlicher Beitrag 180,00 €, 
 Jahreseinkommen bis 100.000,00 € monatlicher Beitrag 195,00 €, 
 Jahreseinkommen über 100.000,00 € monatlicher Beitrag 215,00 €. 

 
Die Elternbeiträge erhöhen sich zu Beginn jedes Schuljahres (zum 01.08.) um 3% im Vergleich zum 
Vorjahr.  
 

Art. II 

Die Satzung tritt am 01.08.2023 in Kraft. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung zur 3. Änderung der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rah-
men der „Offenen Ganztagsschule im Primarbereich“ in der Stadt Kalkar. wird hiermit öffentlich bekannt-
gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen diese Satzung nach Ablauf von sechs Mo-
naten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) die Bürgermeisterin hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kalkar vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Kalkar, den 17. März 2023 
 
Dr. Britta Schulz 
Bürgermeisterin 
 
 

4. Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Kalkar über die Feststellung des Jah-
resabschlusses für das Haushaltsjahr 2021 und die Entlastung der Bürger-
meisterin gemäß § 96 Abs. 2 der Gemeindeordnung vom 14.07.1994 (GV NRW 
S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV NRW S. 490) 

 
Aufgrund der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 25.10.2022 hat der hat der Rat der 
Stadt Kalkar in seiner Sitzung am 08.11.2022 gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW das Ergebnis der Jahres-
rechnung wie folgt festgestellt: 
 
1. Schlussbilanz zum 31.12.2021 

Aktiva 

0 Aufwand zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit 1.906.117,40 € 

1 Anlagevermögen 
1.1  Immaterielle Vermögensgegenstände 47.398,66 € 
1.2  Sachanlagen 93.997.097,57 € 
1.3  Finanzanlagen 15.829.554,23 € 

2 Umlaufvermögen 
2.1  Vorräte 569.325,02 € 
2.2  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.699.754,93 € 
2.3  Liquide Mittel 4.380.999,53 € 

3 Aktive Rechnungsabgrenzung     398.279,83 € 

Bilanzsumme 119.828.527,17 € 
 
Passiva 

1 Eigenkapital 48.410.797,55 € 
2 Sonderposten 47.650.697,72 € 
3 Rückstellungen 10.819.210,94 € 
4 Verbindlichkeiten 11.640.614,16 € 
5 Passive Rechnungsabgrenzung     1.307.206,81 € 

Bilanzsumme 119.828.527,17 € 
 

2. Ergebnisrechnung 2021 

Erträge und Aufwendungen   

Ordentliche Erträge 30.721.189,80 € 
./. Ordentliche Aufwendungen - 30.048.462,67 € 
=  Ordentliches Ergebnis 672.727,13 € 
 
+  Finanzergebnis 339.948,83 € 
=  Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.012.675,96 € 
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+  außerordentliches Ergebnis                 1.102.775,43 € 
=  Jahresergebnis 2.115.451,39 € 

 

3. Finanzrechnung 2021 

Einzahlungen und Auszahlungen 

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 28.463.911,17 € 
./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - 26.366.080,96 € 
=  Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.097.830,21 € 
 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.711.460,42 € 
./.  Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 2.522.911,47 € 
=  Saldo aus Investitionstätigkeit 188.548,95 € 
 
 
= Finanzmittelüberschuss 2.286.379,16 € 
./.  Saldo aus Finanzierungstätigkeit  - 565.955,39 € 
=  Änderung des Bestandes an Finanzmitteln 1.720.423,77 € 
 
+  Anfangsbestand an Finanzmitteln 2.859.972,37 € 
+  Bestand an fremden Finanzmitteln        199.396,61 € 
=  Liquide Mittel 4.380.999,53 € 

 
Gleichzeitig wurde der Bürgermeisterin gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW vorbehaltlos Entlastung erteilt. 
 
Die Jahresrechnung mit dem Rechenschaftsbericht liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom 20.03.2023 
bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2022 im Rathaus-Verwaltungsneubau, Zimmer 308, wäh-
rend der Dienststunden öffentlich aus und ist im Internet unter der Adresse 
https://www.kalkar.de/de/dienstleistungen/jahresabschluesse/ verfügbar. 
 
Kalkar, den 09. März 2023 
 
In Vertretung 
 
Sundermann 
Stadtoberbaurat 
 
 

5. Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Kalkar für das Haushalts-
jahr 2023 

 
Aufgrund der §§ 78 ff. Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV NRW 
S. 490), hat der Rat der Stadt Kalkar mit Beschluss vom 09.02.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraus-
sichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu 
leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im 

  
 

im Ergebnisplan mit 
 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf   32.949.661,-- € 
 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  35.630.297,-- € 
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im Finanzplan mit 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit auf   28.022.153,-- € 
 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit auf   32.398.840,-- € 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
Investitionstätigkeit auf   5.838.865,-- € 
 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit auf   9.910.000,-- € 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit auf   3.700.000,-- € 
 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit auf   540.400,-- € 
 
festgesetzt.  
 

§ 2 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf  
 
  3.700.000,-- € 
festgesetzt. 
 

§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in 
künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 
 
 4.205.000,-- € 
festgesetzt. 
 

§ 4 

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergeb-
nisplan wird auf  
 
 2.680.636,-- € 
festgesetzt. 
 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird 
auf 
 9.960.000,-- € 
festgesetzt. 
 

§ 6 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) auf  260 v.H. 

1.2 für die Grundstücke 
(Grundsteuer B) auf 550 v.H. 

 
2. Gewerbesteuer auf 
 425 v.H. 
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§ 7 

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigun-
gen, die im Einzelfall nicht über 25.000,-- € liegen, sind als nicht erheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 
bzw. § 83 Abs. 2 i. V. m. § 85 Abs. 1 GO NRW anzusehen. 

 
2. Als erheblich sind Mehraufwendungen im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW dann anzusehen, 

wenn sie im Einzelfall 1 v. H. die Gesamtsumme der geplanten Aufwendungen des laufenden Haus-
haltsjahres im Ergebnisplan übersteigen. Das Gleiche gilt für Mehrauszahlungen im Finanzplan. 

 
3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für bisher nicht veran-

schlagte Investitionen, deren voraussichtliche Gesamtauszahlungen nicht mehr als 50.000,-- € betra-
gen. 

 
4. Als unerheblich sind generell alle Beträge anzusehen, 
 

- die der Verrechnung zwischen den Produkten dienen, 
- die Aufwendungen darstellen, aber keine Ausgaben zur Folge haben, 
- die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallen, 
- deren Deckung durch Erstattung anderer gewährleistet ist. 

 
5. Die Wertgrenze für die Einzelausweisung gem. § 4 Abs. 4 KomHVO NRW wird auf 20.000,-- € fest-

gesetzt. 
 

§ 8  

1. Planstellen werden mit zwei Dezimalstellen im Stellenplan ausgewiesen. Eine Planstelle darf auch 
mit mehreren Personen besetzt werden.  

  
2. Im Stellenplan für Beamtinnen und Beamte ausgewiesene Planstellen können innerhalb des Haus-

haltsjahres auch mit Beschäftigten vergleichbarer Entgeltgruppe nach dem TVöD besetzt werden. Im 
Stellenplan für Beschäftigte ausgewiesene Planstellen können innerhalb des Haushaltsjahres auch 
mit Beamtinnen und Beamten vergleichbarer Besoldungsgruppe besetzt werden.  

  
3. Vorübergehend im Sinne des § 8 Abs. 1 S. 1 der KomHVO NRW ist ein Beschäftigungsverhältnis, 

wenn es die Dauer von neun Monaten nicht überschreitet und sich im Umfang von bis zu drei Mona-
ten in das folgende Haushaltsjahr erstreckt.  

  
4. Für Beamtinnen und Beamte im Ruhestand werden keine Planstellen im Stellenplan ausgewiesen.  
  
5. Planstellen mit dem konstitutiven Vermerk „unterjährig wegfallend“ (uw) entfallen mit Wirkung für das 

restliche Haushaltsjahr, sobald die ihr entsprechende organisatorische Stelle nicht mehr mit dem 
bzw. der im Zeitpunkt des Beschlusses über die Haushaltssatzung vorhandenen Stelleninhabenden 
besetzt ist.  

  
6. Planstellen mit dem konstitutiven Vermerk „unterjährig umwandelnd“ (uu) sind mit Wirkung für das 

restliche Haushaltsjahr in eine Planstelle der mit dem Vermerk angegebenen Besoldungs- oder Ent-
geltgruppe umgewandelt, sobald die ihr entsprechende organisatorische Stelle nicht mehr mit dem 
bzw. der im Zeitpunkt des Beschlusses über die Haushaltssatzung vorhandenen Stelleninhabenden 
besetzt ist.  

  
7. Planstellen mit dem konstitutiven Vermerk „befristet besetzen“ (bb) dürfen für maximal drei Jahre 

befristet besetzt werden.  
  

8. Planstellen mit dem deklaratorischen Vermerk „zukünftig wegfallend“ (zw) werden voraussichtlich in 
einem der folgenden Haushaltsjahre nicht mehr im Stellenplan ausgewiesen.  
 

9. Planstellen mit dem deklaratorischen Vermerk „zukünftig umzuwandeln“ (zu) werden voraussichtlich 
in einem der folgenden Haushaltsjahre in Planstellen der mit dem Vermerk angegebenen Besol-
dungs- oder Entgeltgruppe umgewandelt.  
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staat-
liche Verwaltungsbehörde in Kleve mit Schreiben vom 13.02.2023 angezeigt worden. 
 
Die Haushaltssatzung der Stadt Kalkar wurde mit Schreiben des Landrates in Kleve vom 13.03.2023 zur 
Kenntnis genommen. Der Landrat hat verfügt, dass die Haushaltssatzung veröffentlicht werden kann. 
 
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 20.03.2023 bis zum Ende der Auslegung des Jahresab-
schlusses des Haushaltsjahres 2023 im Rathaus - Verwaltungsneubau, Zimmer 308 - öffentlich aus und 
ist im Internet unter der Adresse https://www.kalkar.de/de/dienstleistungen/haushalt/ verfügbar. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen diese Satzung nach Ablauf von sechs Mo-
naten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 
c) die Bürgermeisterin hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Kalkar, den 14.03.2023 
 
Dr. Schulz 
Bürgermeisterin 
 
 

6. Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2021 der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung Klärwerke Kalkar-Ress 

 
Die Verbandversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees hat in ihrer Sitzung am 15. 
Juni 2022 den Jahresabschluss zum 31.12.2021, abschließend mit einer Bilanzsumme von 7.046.662,79 
€ und einen Jahresüberschuss in Höhe von 271.679,67 € festgestellt. Aus dem Jahresüberschuss in 
Höhe von 271.679,67 € und dem Gewinnvortrag in Höhe von 9.052,62 € wird ein Betrag in Höhe von 
114.400,00 € an die Stadt Kalkar und 145.600,00 € an die Stadt Rees als Verzinsung des Eigenkapitals 
ausgeschüttet. Der verbleibende Gewinnvortrag in Höhe von 20.732,29 € wird auf neue Rechnung vor-
getragen. 
 
Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2021 hat der Betriebsausschuss des Abwas-
serbehandlungsverbandes Kalkar-Rees sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF Fasselt Partner-
schaft mbH, Duisburg bedient.  
 
Diese hat mit Datum vom 26.04.2022 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk erteilt. 
 
„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 
 
An die Klärwerke Kalkar-Rees Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Klärwerke Kalkar-Rees Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsver-
bandes Kalkar-Rees, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlust-
rechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus 
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haben wir den Lagebericht der Klärwerke Kalkar-Rees für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis 
zum 31. Dezember 2021 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 
- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Ei-

genbetriebsverordnung NRW i. V. m. den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens- und Finanzlage der Klärwerke Kalkar-Rees zum 31. Dezember 2021 sowie deren Ertragslage 
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und 

 
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Klärwerke 

Kalkar-Rees. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW sowie den einschlägigen 
deutschen, für große Kapitalgesell¬schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Überein¬stimmung mit § 317 
HGB und § 103 i. V. m. § 102 Gemeindeordnung NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss¬prüfung durchgeführt. 
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungs-
vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung 
mit den deutschen handelsrecht¬lichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, 
dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung des Betriebsleiters und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den  
Lagebericht 
 
Der Betriebsleiter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung NRW und den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften gel-
tenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesent¬lichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigen-
betriebs vermittelt. Ferner ist der Betriebsleiter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Über-
einstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt 
hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsich-
tigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Betriebsleiter dafür verant¬wortlich, die Fähigkeit des 
Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verant-
wortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern ein-
schlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächli-
che oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.  
 
Außerdem ist der Betriebsleiter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und den 
einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.  
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Ferner ist der Betriebsleiter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als 
notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwen-
denden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und den einschlägigen deutschen, für große 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrecht¬lichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungs-prozesses des 
Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes 
frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der 
Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nissen in Einklang steht, den Vor¬schriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und den einschlägigen 
deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk 
zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.  
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Über-
einstimmung mit § 317 HGB und § 103 i. V. m. § 102 Gemeindeordnung NRW unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun-
gen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten be-
einflussen.  
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 
Darüber hinaus 
 

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - fal-
scher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeig-
net sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Dar-
stellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, 
um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungs¬urteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben. 

 

- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Betriebsleiter angewandten Rechnungslegungsme-
thoden sowie die Vertretbarkeit der von dem Betriebsleiter dargestellten geschätzten Werte und damit 
zusammenhängenden Angaben. 

 

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem Betriebsleiter angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage 
der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignis-
sen oder Gegeben¬heiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass 
eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazuge-
hörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lage¬bericht aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der 
Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 
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- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließ-
lich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereig-
nisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. 

 

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung 
und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigen-betriebs. 

 

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem Betriebsleiter dargestellten zukunftsorientierten An-
gaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir 
dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem Betriebsleiter zugrunde gelegten 
bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten An-
gaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben 
abweichen.  

 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und 
die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel 
im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“ 
 
Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Klärwerke Kalkar-Rees als Ei-
genbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees zum 31. Dezember 2021 und des Lage-
berichts für das Wirtschaftsjahr 2021 erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften 
und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450). 
 
Duisburg, den 26. April 2022 
 

PKF Fasselt 
Partnerschaft mbB 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

Rechtsanwälte 
 
 

Lickfett   Kawaters 
Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüfer 

 

Der Beschluss der Verbandsversammlung über die Verwendung des Jahresüberschusses und der Be-
stätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft werden hiermit gemäß § 26 Abs. 4 EigVO NRW 
öffentlich bekannt gemacht. Jahresabschluss und Lagebericht liegen bei den Klärwerken Kalkar-Rees, 
Kirchfeld 57, 47546 Kalkar während der Dienststunden zur Einsichtnahme aus. 
 
Kalkar, den 01.03.2023     gez. Arntz, Betriebsleiter 
 
 

7. Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2021 der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung Sondervermögen Abwasser 

 
Der Rat der Stadt Kalkar hat in seiner Sitzung am 23.06.2022 den Jahresabschluss zum 31.12.2021, 
abschließend mit einer Bilanzsumme von 14.295.783,34 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 
323.703,27 € festgestellt. Aus dem Jahresüberschuss in Höhe von 323.703,27 € und dem Gewinnvortrag 
in Höhe von 22.000,41 € wird ein Betrag in Höhe von 320.798,00 € an die Stadt Kalkar zur Verzinsung 
des eingesetzten Kapitals ausgeschüttet. Der verbleibende Gewinnvortrag in Höhe von 24.905,68 € wird 
auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2021 hat der Betriebsausschuss Sonderver-
mögen Abwasser sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF Fasselt Partnerschaft mbH, Duisburg 
bedient. 
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Diese hat mit Datum vom 03.05.2022 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk erteilt. 
 
„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 
 
An das Sondervermögen Abwassersammlung Stadt Kalkar 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss des Sondervermögens Abwassersammlung Stadt Kalkar - bestehend 
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung 
der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des 
Sondervermögens Abwassersammlung Stadt Kalkar für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis 
zum 31. Dezember 2021 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 
- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Ei-

genbetriebsverordnung NRW i. V. m. den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage des Betriebs zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das 
Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und 

 
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Sonderver-

mögens Abwassersammlung Stadt Kalkar. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung 
NRW sowie den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrecht-
lichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.  
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 
HGB und § 103 i. V. m. § 102 Gemeindeordnung NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-
geführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwor-
tung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Be-
stätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Über-
einstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben un-
sere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir 
sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der Betriebsleiterin und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht 
 
Die Betriebsleiterin ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften 
der Eigenbetriebsverordnung NRW und den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass 
der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Betriebs vermittelt. Ferner ist die Betriebsleiterin verantwortlich für die internen Kontrollen, die  sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig be-
stimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Betriebsleiterin dafür verantwortlich, die Fähigkeit 
des Betriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat sie die Ver-
antwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern 
einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht 
tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem ist die Betriebsleiterin verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und den 
einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. 
 
Ferner ist die Betriebsleiterin verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen  
(Systeme), die sie als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstim-
mung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und den einschlägigen 
deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, 
und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des 
Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.  
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan-
zes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob 
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und den ein-
schlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen 
Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebe-
richt beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Über-
einstimmung mit § 317 HGB und § 103 i. V. m. § 102 Gemeindeordnung NRW unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich an-
gesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen 
von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal-
tung. Darüber hinaus 
 

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - 
falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshand-
lungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass we-
sentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtig-
keiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständig-
keiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kön-
nen. 

 

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnah-
men, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, 
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Betriebs abzuge-
ben. 
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- beurteilen wir die Angemessenheit der von der Betriebsleiterin angewandten Rechnungslegungs-
methoden sowie die Vertretbarkeit der von der Betriebsleiterin dargestellten geschätzten Werte und 
damit zusammenhängenden Angaben. 

 

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von der Betriebsleiterin angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grund-
lage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit 
Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Betriebs 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, 
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls 
diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks 
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu füh-
ren, dass der Betrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließ-
lich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Er-
eignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. 

 

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Betriebs. 

 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von der Betriebsleiterin dargestellten zukunftsorientierten 
Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen 
wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von der Betriebsleiterin zugrunde ge-
legten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorien-
tierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientier-
ten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein er-
hebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen. 

 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und 
die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Män-
gel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“ 
 
Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des Sondervermögens Abwasser-
sammlung der Stadt Kalkar zum 31. Dezember 2021 und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2021 
erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmä-
ßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450). 
 
Duisburg, den 3. Mai 2022 
  

                                                    PKF Fasselt 
             Partnerschaft mbB 
                                                                           Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
                                                                              Steuerberatungsgesellschaft 
                  Rechtsanwälte 
 
 

      Lickfett     Kawaters 
         Wirtschaftsprüferin                                  Wirtschaftsprüfer 
 

Der Beschluss des Rates der Stadt Kalkar über die Verwendung des Jahresergebnisses und der Bestä-
tigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft werden hiermit gemäß § 26 As. 4 EigVO NRW öf-
fentlich bekannt gemacht. Jahresabschluss und Lagebericht liegen beim Sondervermögen Abwasser-
sammlung Stadt Kalkar, Kirchfeld 57, 47546 Kalkar, während der Dienststunden zur Einsichtnahme aus. 
 
Kalkar, den 01.03.2023                            gez. Dr. Schulz, Betriebsleiterin 
 

 


